
O  für den Standort Sankt Augustin O  für den Standort Rheinbach 
 

 

 

Name……………………………………….. Vorname…………………………………. 
 
 
Studiengang……………………………….. Fach………………………………………. 
 
 
Fach………………………………………… Fach………………………………………. 
 
 
Geburtsdatum……………………………… Geburtsort……………………………….. 
 
 
Strasse/Nr…………………………………… Plz/Ort……………………………………. 
 
 
Telefon……………………………………… Staatsangehörigkeit…………………….. 
 
 
E-Mail……………………………………….. 
 
 
Begründung für die Beantragung der Gasthörerschaft: 
 
 
 
 
Hinweis: 

 

Personen, die einzelne Lehrveranstaltungen an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg besuchen wollen, können auf  Antrag 

als Gasthörer/in im Rahmen der vorhandenen Studienmöglichkeiten zugelassen werden. Der Nachweis einer 

Qualifikation ist nicht erforderlich. Die Angabe der gewünschten Fächer ist zwingend notwendig. 

 

Für die Zulassung als Gasthörer/in ist eine Gebühr nach dem Hochschulgebührengesetz in Höhe von 100,00 Euro  

durch Überweisung zu zahlen. 

 

Gasthörer/innen werden nicht eingeschrieben, sie werden durch die Zulassung und für die Dauer der Zulassung 

Angehörige der Hochschule, ohne Mitglieder zu sein. Sie sind nicht berechtigt, Prüfungen abzulegen. Sie können 

lediglich eine Bescheinigung über die Teilnahme an Lehrveranstaltungen erhalten. 

 

 

 

……………………………………………………….. ………………………………………………………… 

Ort, Datum Unterschrift 

Hochschule 
Bonn-Rhein-Sieg 

Antrag auf Zulassung als Gasthörer/in  
zum Sommersemester 2012 


